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Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung am 29.04.2015  
- Modedroge Crystal Meth- 

- Nachfrage zur Finanzierung der Suchtberatung Cottbus- 
 
 
Sehr geehrte Frau Spring, 
 
Sie haben in der Stadtverordnetenversammlung am 29.04.15 im Anschluss an 
die Beantwortung der gestellten Fragen zur Modedroge Crystal Meth eine er-
gänzende Nachfrage  gestellt. Konkret wurde nachgefragt, ob der Träger „Dro-
genhilfe Tannenhof Berlin-Brandenburg“ e.V. aus dem Haushalt der Stadt fi-
nanziert wird. Darauf antworte ich wie folgt: 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes vom 
03.06.1994 handelt es sich bei der Suchtberatung um eine Pflichtaufgabe der 
Kommune.  
 
In Cottbus wurde die Aufgabe Betreibung des Sucht- und Drogenberatungs-
zentrum Cottbus, Sachsendorfer Str. 22, nach Ausschreibung im Jahr 2003 an 
den freien Träger „Drogenhilfe Tannenhof Berlin e.V.“ auf der Grundlage einer 
Erbbaurechtsbestellung übertragen. 
 
Der Träger erhält auf der Grundlage des 2009 neu gefassten Vertrages einen  
Festbetrag von 260,0 T€ (kommunaler Anteil 216,5 T€ zuzüglich 43,5 T€ Zu-
schuss des Landes Brandenburg) zur Finanzierung von Personalkosten. Er ist 
damit verpflichtet, Personalvorgaben entsprechend der drogenpolitischen Leit-
linien und der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen einzuhalten (3 thera-
peutische Mitarbeiter, hauptberuflich mit entsprechender Qualifizierung als 
Suchttherapeuten und drei Stunden fachärztliche Betreuung). 
 
Tarifliche Erhöhungen und andere Aufwendungen z.B. Instandhaltungskosten  
aller am Gebäude anfallenden Reparaturen und Modernisierungsmaßnahmen 
(Betriebskosten, Erbbauzinsen, Fortbildung usw.) werden vom Träger selbst 
erwirtschaftet.  
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Berndt Weiße 
Dezernent  
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